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 Veröffentlicht am 19.06.1991

Norm

PrivSchG §20 Abs2

Rechtssatz

Dafür, daß der Privatschule ein Mitbestimmungsrecht bezüglich der vom Bund als "lebende Subvention" zugeteilten

Lehrern zukäme und sie berechtigt wäre, die Abberufung bestimmter Lehrer zu verlangen, bietet das Gesetz keinen

Anhaltspunkt.
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